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Soweit ich weiß muß man nach der jetzt gültigen LPO-Fassung von 2002 beim Erweiterungsfach
sowohl bei der grundständigen als auch der nachträglichen Erweiterung keinerlei
Leistungsnachweise erbringen, aber das erste Staastexamen in vollem Umfang ablegen. Damit
erwibt man die Lehrbefähigung. Außerdem kann es sein, dass man in manchen Fächern
bestimmte Eingangsvoraussetzungen wie die regulär Studierenden auch erfüllen muss (z.B.
Mappe in Kunst, vielleicht gibts in Spanisch auch einen ET; das weiß ich aber nicht und kommt
bestimmt auch auf die Uni an). Über eine Vereinfachung wg. Drittfach weiß ich nix, sorry.
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